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Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse vom 15.04.2021

In der 8. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Oberkrä-
mer am 15.04.2021 wurden keine Beschlüsse gefasst.

Oberkrämer, 16.04.2021
P. Leys
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse vom 29.04.2021

In der 9. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrä-
mer am 29.04.2021 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

DS-347.B.1/2021 Beschluss über den Verkauf der Liegenschaft 
Perwenitzer Chaussee 3, Flurstück 199/1 
der Flur 3 in der Gemarkung Neu-Vehlefanz
Einbringer: Verwaltung

DS-347.C/2021 Beschluss über den Verkauf der Liegenschaft 
Perwenitzer Chaussee 3, Flurstück 199/1 der 
Flur 3 in der Gemarkung Neu-Vehlefanz
Einbringer: Verwaltung

Oberkrämer, 30.04.2021
P. Leys
Bürgermeister

Amtliche Mitteilungen

Beschluss-Nr.: Inhalt
Öffentliche Sitzung:
B-143/2021
(DS-390/2021)

Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsbe-
zirk I der Gemeinde Oberkrämer (Vehlefanz, 
Schwante, Bärenklau und Neu-Vehlefanz)
Einbringer: Verwaltung

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 23 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-146/2021
(DS-393/2021)

Beschluss über den Antrag: „Erschließungs-
vertrag Sommerswalder Dreieck“
Einbringer: CDU-Fraktion

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 22 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 1

B-147/2021
(DS-373/2021)

Beschluss über die Ergänzung des Aufstel-
lungsbeschlusses zum bereits gefassten 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 
für den Bebauungsplan Nr. 67/2019 „Wohn-
gebiet Am Wiesengrund Nordwest-Haupt-
straße“	 im	OT	Schwante	um	eine	Teilfläche	
des Flurstücks 4/1 der Flur 7 der Gemarkung 
Schwante sowie die Billigung des Entwurfes 
sowie deren öffentliche Auslegung gem. § 3 
(2) BauGB
Einbringer: Verwaltung

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 23 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-148/2021
(DS-376/2021)

Beschluss über die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 76/2021 „Wohnbebauung an 
der Bärenklauer Straße 137 und 139“ im OT 
Vehlefanz gem. § 2 (1) BauGB für die Grund-
stücke Gemarkung Vehlefanz Flur 5 Flur-
stücke 102, 103, 106, 107, 108, 110 und 111
Einbringer: Verwaltung

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 23 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Beschluss-Nr.: Inhalt
Öffentliche Sitzung:
Folgende Anträge wurden abgelehnt:
B-144/2021
(DS-398/2021)

Beschluss über den Antrag zum Hissen der 
Regenbogenfahne vor der Gemeindeverwal-
tung anlässlich des Internationalen Tages 
gegen Homo-, Bi- und Transphobie
Einbringer: Fraktion Grüne/ FWO/ Linke

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 13 Stimmenthaltungen: 1

B-145/2021
(DS-399/2021)

Beschluss über den Antrag zur Durchführung 
von Informationsveranstaltungen für Vorha-
ben mit besonderer Bedeutung für die Ge-
meinde Oberkrämer
Einbringer: SPD-Fraktion

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 3 Nein-Stimmen: 18 Stimmenthaltungen: 2

Nichtöffentliche Sitzung:
- keine

Drucksachen-Nr.: Inhalt
Öffentliche Sitzung:
Folgende Anträge wurden zurückgezogen:
DS-347.A.1/2021 Beschluss über den Verkauf der Liegenschaft 

Perwenitzer Chaussee 3, Flurstück 199/1 
der Flur 3 in der Gemarkung Neu-Vehlefanz
Einbringer: Verwaltung
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Bebauungsplan Nr. 76/2021 „ Wohnbebauung an der Bärenklauer Straße 
137 und 139 “ im OT Vehlefanz

– Öffentliche Bekanntmachung des 
Beschlusses über die Aufstellung des 

Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB –  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 29.04.2021 mit Beschluss-Nr. B-148/2021 gem. 
§ 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76/2021 
„Wohnbebauung an der Bärenklauer Straße 137 und 139“ im OT 
Vehlefanz beschlossen. 

Das Plangebiet umfasst die Grundstücke an der Bärenklauer 
Straße 137 und 139 in der Gemarkung Vehlefanz Flur 5 Flur-
stücke 102, 103, 106, 107, 108 110 und 111 mit einer Größe von 
ca. 1,2 ha. Siehe anliegender Übersichtsplan.

Planungsziel ist es, entsprechend der Darstellung des derzeit 
gültigen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Oberkrämer im 
Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes mit 700 m² Min-
destgrundstücksgröße, Einfamilienwohnhäuser in ortsüblicher 
Bauweise von zwei Geschossen, GRZ von 0,25 mit Begrenzung 
der Wohneinheiten auf eine mit zusätzlicher Einliegerwohnung 
sowie für eine neu herzustellende innere Erschließung zu schaf-
fen. 

Gem. § 2 (4) BauGB sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
die Vorschriften zum Umweltschutz anzuwenden. Es ist eine 
Umweltprüfung durchzuführen.

Die Kosten für die Erstellung der Planung und Erschließung sind 
vom Vorhabenträger zu übernehmen.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht.

Anlage:  
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 76/2021 „Wohnbebauung 
an der Bärenklauer Straße 137 und 139“ OT Vehlefanz, Gemeinde Oberkrämer

Oberkrämer, 30.04.2021
P. Leys
Bürgermeister

Bebauungsplan Nr. 67/2019 „Wohngebiet Am Wiesengrund Nordwest – 
Hauptstraße“, OT Schwante

– Öffentliche Bekanntmachung über die 
Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses gem. 
§ 2 (1) BauGB sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 (2) BauGB i. V. m. § 3 PlanSiG –  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 29.04.2021 mit Beschluss-Nr. B-147/2021 einen 
ergänzenden Aufstellungsbeschluss zum bereits erfolgten Auf-
stellungsbeschluss (Beschluss-Nr. B-031/2019 vom 05.09.2019) 
gem. § 2 (1) BauGB  für den Bebauungsplan Nr. 67/2019 „Wohn-
gebiet Am Wiesengrund Nordwest-Hauptstraße“ im OT Schwante 
unter	Einbeziehung	einer	Teilfläche	 (ca.	80	m²)	 	aus	dem	Flur-
stück 4/1 der Flur 7 in der Gemarkung Schwante im Verfahren 
nach § 13 a BauGB beschlossen.
Diese	Teilfläche	wurde	ergänzt,	um	eine	geradlinige	Zufahrt	der	
Planstraße B zur Hauptstraße zu ermöglichen.

Das Plangebiet insgesamt umfasst die Flurstücke 4/1 und 4/2 
(teilweise) der Flur 7 in der Gemarkung Schwante mit einer Größe 
von ca. 1,08 ha gemäß dem in der Anlage beiliegenden Lageplan.  

Planungsziel ist es, entsprechend der Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes 
mit 700 m² Mindestgrundstücksgröße sowie für eine neu herzu-
stellende innere Erschließung zu schaffen. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 67/2019 „Wohngebiet am 
Wiesengrund Nordwest-Hauptstraße“ im OT Schwante mit seiner 
Begründung wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oberkrämer am 29.04.2021 gebilligt und zur öffentlichen Ausle-
gung gem. § 3 (2) BauGB bestimmt. 
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Ersatz der öffentlichen Auslegung durch Veröffentlichung der 
Unterlagen im Internet 

Gemäß §3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG 
erfolgt der Ersatz der öffentlichen Auslegung zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung 
der Unterlagen im Internet. 
Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung sowie die nach-
folgend aufgeführten Unterlagen können jederzeit während der 
Auslegungsfrist unter https://www.oberkraemer.de/politik-ver-
waltung/bekanntmachungen heruntergeladen und eingesehen 
werden. Zusätzlich werden die Unterlagen über das Zentrale 
Landesportal Brandenburg unter http://blp.brandenburg.de oder 
http://bauleitplanung.brandenburg.de zugänglich gemacht.

Öffentliche Auslegung als zusätzliches Informationsangebot 
(Auslegungsfrist /-zeiten)

Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG erfolgt als zusätzliches Informations-
angebot die öffentliche Auslegung der nachfolgend genannten 
Planunterlagen in der Zeit von

Dienstag, den 25.05.2021 bis einschließlich Mittwoch, den 
30.06.2021 

Montag, Mittwoch, Donnerstag:  
8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr,
Dienstag:  8:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr, 
Freitag:  8:00–12:00 Uhr

Ort der Auslegung: Gemeindeverwaltung Oberkrämer 
– im Bürgersaal –    
OT Eichstädt
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage und den damit verbun-
denen Einschränkungen gelten für den Publikumsverkehr in der 
Gemeindeverwaltung Oberkrämer gesonderte Bedingungen. 
Bei Einsichtnahme in der Verwaltung wird um vorherige telefo-
nische Terminabsprache bei Frau Draeger unter der Telefonnum-
mer 03304 393235 gebeten.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem 
ausgelegten Entwurf abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Folgende Planunterlagen stehen zur Beteiligung der Öffentlich-
keit zur Verfügung:

 - Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 67/2019 „Wohngebiet 
  Am Wiesengrund Nordwest-Hauptstraße“ OT Schwante, 
  Stand Februar 2021, bestehend aus Planzeichnung und 
  Begründung.

Nach Einschätzung der Gemeinde liegen wesentliche umweltbe-
zogene Stellungnahmen nicht vor.
Gemäß §13a (3) BauGB wird hiermit zugleich bekannt gemacht,

 - dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
  gemäß §13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
  fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und
 - dass eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im 
	 	 Sinne	des	§	3	Abs.	1	BauGB	nicht	stattfindet	und	sich	die	
  Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
  sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung in der 
  Gemeindeverwaltung Oberkrämer Bauamt (Zimmer 9) 
  OT Eichstädt, Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer zu 
  den o. g. Zeiten unterrichten und zur Planung 
  äußern kann.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
e Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und Brandenbur-
gischem Datenschutzgesetz (BbgDSG). Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der „Information über die Datenverarbeitung 
im Bereich des Bebauungsplanverfahrens“, die mit ausliegt.

Anlage:  
Übersichtskarte, Gemarkung Schwante Flur 7 mit Umgrenzung des Plangebietes des Bebauungs-
planes

Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes

Vermessener Lage- und Höhenplan ÖbVI SCHECH (Plangrundlage des Bebauungsplanes)
Stand Katasterunterlagen 12.12.2019, Stand örtliche Aufnahme 16.01.2020

Oberkrämer, 30.04.2021
P. Leys
Bürgermeister

Ende der amtlichen Mitteilungen
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Am 26. September 2021 findet die Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag statt.

Für die Durchführung der Wahl in den 
Wahllokalen in der Gemeinde Oberkrämer 
sind wir erneut auf die ehrenamtliche Mit-
wirkung unserer Bürger/-innen angewie-
sen.

Um am Wahlsonntag einen reibungslosen 
Ablauf der Wahl, der Stimmabgaben in den 
Wahllokalen und der Auszählung der Stim-
men gewährleisten zu können, werden 
wieder Bürger/-innen gesucht, die gerne 
als ehrenamtliche Wahlhelfer/-innen in 
unseren Wahlvorständen tätig sein möch-
ten. Jede/r Wahlberechtigte/r kann diese 
Aufgabe übernehmen. Wahlberechtigt ist, 
wer die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt, am Wahltag mindestens 18 Jahre 
alt ist, seit mindestens drei Monaten sei-
nen Wohnsitz in Deutschland hat und wer 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

In der Regel arbeiten unsere Wahlvor-
stände in zwei Schichten, die im Vorfeld 
abgestimmt werden. Die Wahlvorstands-
mitglieder werden bei Bedarf vor der Wahl 

entsprechend geschult.
Der Auslagenersatz, das sogenannte 
Erfrischungsgeld, ist für die Beisitzer der 
Wahlvorstände im §10 der Bundeswahl-
ordnung auf 25,00 Euro festgesetzt.

Bild von mohamed Hassan von Pixabay

Die Wahl unter Pandemiebedingungen 
stellt uns in diesem Jahr vor eine Heraus-
forderung, der wir mit umfangreichen 
Schutzmaßnahmen begegnen werden, 
um so ein potentielles Infektionsrisiko 
für Wahlhelfende und Wählende zu mini-
mieren. Personen, die als Wahlhelfende 
tätig sind, haben ferner zu ihrem Schutz, 
gemäß der Corona-Impfverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums, 
Anspruch auf eine Impfung (§ 4 Absatz 
1 Nr. 4 d) CoronaImpfV). Die Reihenfolge 
der Impfungen ist ebenfalls in der Corona-

virus-Impfverordnung des Bundesgesund-
heitsministeriums festgelegt. Die Öffnung 
oder Nicht-Öffnung ganzer Priorisierungs-
stufen liegt in der Organisationshoheit der 
Länder. Die Öffnung der entsprechenden 
Personengruppe der Priorisierungsstufe 3 
für die Wahlhelfenden ist bisher im Land 
Brandenburg noch nicht erfolgt. Sie wird 
Ende Mai 2021 mit der nächsten Öff-
nungsstufe erwartet.

Wer Interesse hat, mitzuhelfen, kann 
sich bis zum 31. August 2021 bei der 
Gemeinde Oberkrämer melden unter:

 - info@oberkraemer.de 
  Tel. 03304 3932-0, 

 - sabine.grossmann@oberkraemer.de 
  Tel. 03304 3932-52

oder eine schriftliche Bewerbung an die 
Gemeindeverwaltung Oberkrämer, Perwe-
nitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer senden.

Oberkrämer, 05.05.2021     
S. Großmann
FDL Zentrale und Bürgerdienste

Wahlhelfer/-innen für die Bundestagswahl gesucht

Rollstuhlfahrten
Krankenfahrten
Flughafentransfer
Ausflugfahrten
Mietwagen

Inh. Guido Pietz
Tel. 033055 - 22 670
 0172 - 62 03 816

E-Mail fahrdienstpietz@web.de

Anzeigen
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Anzeigen

Guter Rat und gute Räder!

Berliner Straße 48
16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302/224100
www.zweirad-ebert.com

Fahrräder • Motorroller

Motorräder

Werkstatt • Zubehör

E-Bike Service Center

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!
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Aus der Jugendarbeit
Von Ostereiern und 

Grillwürstchen

Die Vorfreude auf das bevorstehende 
Osterfest hatte auch in den Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen Einzug gehal- 
ten.
 In Bärenklau gehört es schon tra-
ditionell dazu, dass die Kinder und 
Jugendlichen die Sträucher vor dem 
Gemeindezentrum „Alte Remonteschule“ 
mit Ostereiern schmücken. Blüten konn-
ten noch nicht entdeckt werden, weshalb 
die bunten Ostereier als schöne Farbtup-
fer dienten, die auf Frühling einstimmten.

Bunt geschmückt

 Auch in den Einrichtungen wurde sich 
auf das bevorstehende Fest auf unter-
schiedliche Art und Weise eingestimmt. 
Eier wurden gekocht und bunt gefärbt, 
um im heimischen Osternest ihren Platz 
zu	 finden.	 Für	 farbenfrohe	 Dekoration	
sorgten die gebastelten Gestecke, bei 
denen Ideen und Kreativität der Kids 
gefragt waren, um gut auszusehen.

Aus Ton entstanden auch wunderschöne 
Werke zu Ostern, wie Osterhasen, Hühner, 
Eierbecher, Körbchen und Anhänger für 
den Strauß. 

In den Osterferien war in den Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen auch so eini- 
ges los.
 Bei schönem Wetter wurde am 
Freitag in Vehlefanz der Grill angewor-
fen und stimmte die Besucher/-innen 
auf die bevorstehenden Ferien ein. Die 
Teilnehmer/-innen legten sich nach 
Wunsch Würstchen oder Fleisch auf den 
Grill. 
 Weitere Koch- und Backevents fanden 
in den Jugendclubs statt. So gab es fri-
sche, warme Waffeln mit Apfelmus und, 
wie soll‘s anders sein, Spaghetti Bolo-
gnese, die sich die Kids bei schönem Wet-
ter an der frischen Luft munden ließen.
Alle Koch-, Back- und Grillaktionen fanden 
natürlich unter Einhaltung der geltenden  
Hygienemaßnahmen statt. 

 Es wurde aber nicht nur Zeit in der 
Küche oder am Grill verbracht. Leinwände 
wurden gestaltet und abwaschbare 
Tattoos auf die Haut gebracht. In- und 
Outdoorspiele  erfreuten sich je nach Wet-
terlage großer Beliebtheit.

 

Ausflug zum Tierpark 
Germendorf

Die Besucher/-innen des Jugendclubs 
Bötzow nutzten die freie Zeit, um den Frei-
zeit- und Saurierpark in Germendorf zu 
besuchen. 
 Das Parkgelände bietet ein abwechs-
lungsreiches Programm. Große Freige-
hege, auf denen das Damwild, die Ziegen 
sowie die vielen einheimischen und auch 
exotischen	 Tiere	 zu	 finden	 sind,	 werden	
von den Besuchern gerne beobachtet. 
 Für unsere Jugendlichen waren aber 
vor allem auch die angebotenen Fahr-
geschäfte interessant. Beispielsweise 
der „Luna Loop“ oder die Seilbahn über 
das Wasser sowie die Trampoline oder 
der Kletterparcours boten spannende 
Abwechselung. 

Ostergestecke, bunt gefärbte Eier und unser neues Osterhuhn 

Der Grill wird bestückt

Frische Waffeln und Spaghetti Bolognese sind fertig!

Selbst gesprühte Graffitis und...

...Tattoo verzierte Hände/Arme

Kreatives Gestalten von Leinwänden
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Für einen perfekten Abschluss sorgte die 
heiße Waffel, eine Zuckerwatte oder das 
süße Softeis. 

 Der Rückweg führte über Oranienburg, 
dort wurde ein Stopp an der Freizeitanlage 
TolOra eingelegt. Die Skater und Biker vor 

Ort zeigten ihr Talent, was zum Verweilen 
einlud. Hier haben die Jugendlichen  einen 
Ort gefunden, der viele Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung bietet und sie werden 
nun garantiert öfter vorbei kommen.

Suchtprävention in 
Vehlefanz

Im Rahmen seiner Ausbildung zum Erzie-
her absolviert ein junger Mann sein 12- 
wöchiges Praktikum in der Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung in Vehlefanz. 
In diesem Rahmen führte er ein geplantes 
pädagogisches Lernarrangement zum 
Thema Suchtprävention durch. Die 
Teilnehmer/-innen sind Jungs und Mäd-
chen im Alter von 12 Jahren, die die 6. 
Klasse der Nashorn-Grundschule besu-
chen und regelmäßig in den Jugendclub 
kommen. 
 Dabei kam der Klarsichtkoffer der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA), über den die Jugendar-
beit verfügt, zum Einsatz. 

Mehrere Sta-
tionen waren 
von den Teil-
nehmenden zu 
d u r c h l a u f e n .  
So mussten  z. 
B. Fragen rund 
um das Thema 
Alkohol beant-
wortet und mit 

einer aufgesetzten „Rauschbrille“ ein 
Kleinstkinder-Puzzle, das aus nur wenigen 
Teilen besteht, zusammengefügt werden.
 Man konnte beobachten, dass die Kin-
der Schwierigkeiten bei der Auge-Hand-
Koordination hatten und es dauerte schon 

eine Weile, bis es fertig gesetzt war. 
 Im Außenbereich wurde ein Parcours 
aus Pylonen aufgebaut, den es mit der 
Brille zu absolvieren galt. 
Zum Schluss musste ein Schlüssel ins 
Schlüsselloch  gesteckt werden.  Bei die-
ser Übung wurde die eine oder andere 
Pylone	 übersehen	 und	 fiel	 um	 oder	 es	
mussten mehrere Anläufe her, bis der 
Schlüssel sein Ziel fand. 

In der Auswertungsrunde wurde unter 
anderem gefragt, wie das Gefühl war, 
mit 0,4–0,6 Promille all diese Aufgaben 
zu erledigen. Die Kids waren sich einig, 
dass die Wahrnehmung eine andere ist 
und sich die Reaktionsfähigkeit verzögert. 
Sie sprachen davon, dass es sich anfühlt, 
als wenn man umkippt, man einen Tun-
nelblick hat und die Pylonen doppelt oder 
weit weg gesehen werden. Durch diese 
Erfahrung fühlen sie sich gestärkt und 
wollen keine Erfahrung mit  Alkohol und 
dem Rauschzustand machen.

Durchlaufen des Parcours

Puh, der Schlüssel passt

Ob die Teile zusammenpassen?



Seite 10 Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 2 - Jahrgang 20

Initiative Nationalerbe-Bäume
Besonderheiten und 

Potenziale langlebiger 
Baumarten

Bäume, die ein mögliches Höchstalter von 
400 Jahren, einzelne Exemplare sogar 
über 1.000 Jahre erreichen, sind soge-
nannte langlebige Baumarten. Beeindru-
ckend dabei ist, dass sie über einen sehr 
langen Zeitraum ein hohes Anpassungs-
potenzial aufweisen können. Sie tolerie-
ren in ihrem Leben Veränderungen durch 
Ereignisse, Variabilitäten von Standort, 
Umfeld und Klima.

Solche langlebigen Bäume sind in viel-
facher Hinsicht besonders wertvoll. In 
erster Linie geht es um den Artenschutz, 
als Habitatbäume für Fledermäuse, Vögel, 
Insekten, Flechten, Moose uvm. 

Buntspecht füttert Junges - Bild von Henning Sørby von Pixabay

Weiterhin sind sie für den Denkmal-
schutz als Relikte der Parkgeschichte, 
für Umweltbildung als Demonstrations-
objekte sowie für Erholung und Wohlbe-
finden	 bedeutsame	 Bestandteile	 unserer	
Geschichte.	 Pflegemaßnahmen	 an	 sol-
chen Altbäumen sollten nur wirklich aus-
gewiesenen Experten überlassen werden 
oder wo möglich sogar unterbleiben, da 
diese Bäume ihre Lebens- und Wachs-
tumsprozesse in besonderer Weise selbst 
optimieren können.

Die Intention

In Deutschland gibt es wenige wirklich 
alte Bäume. Ein Grund dafür dürfte die zu 
hoch gewordene Sicherheitserwartung 
sein. Ein weiterer Grund sind Baugebiets- 
erweiterungen, um Platz für Wohnraum 
zu schaffen. Viele dieser Bäume werden 
dann verstümmelt oder gekappt, um sie 
vermeintlich verkehrssicher zu machen. 

Solche	 und	 andere	 Stress-Einflüsse	 füh-
ren zur vorzeitigen Alterung bis hin zum 
Absterben. 

Um sogenannte Uralt-Bäume zu schüt-
zen und der Nachwelt zu erhalten, sollen 
deutschlandweit 100 potenzielle zukünf-
tige Uralt-Bäume ausgewählt werden. Mit 
der damit verbundenen stärkeren Beach-
tung und Förderung sowie sensibler 
Pflege	werden	 verbesserte	 Bedingungen	
für das hohe Alter geschaffen.
Die Bäume sollen folgende Parameter 
aufweisen:

- Stammumfang von mindestens 400 
 cm (gemessen in etwa 1,30 m Höhe)

- Möglichst ein Alter von 400 Jahren 
 erreicht haben

- Baumart: Eibe, Stiel-/Trauben-Eiche, 
 Ginkgo, Ess-Kastanie, Sommer-/Win-
 ter-Linde, Platane, Riesenmammut-
 baum, Flatter-Ulme

Das Kuratorium

Um das Ziel der Initiative zu erreichen,  
bedarf es eines Gremiums, welches die 
langfristig angelegten Maßnahmen ver-
folgen kann. Die Deutsche Dendrolo-
gische Gesellschaft (DDG) ist ein 1892 
gegründeter Verein, dem der „Erhalt, die 
Pflege	 und	 die	 Verbreitung	 von	 Bäumen	
und Sträuchern ein wichtiges Anliegen 
ist“. Aus diesem Grund wurde innerhalb 
der DDG ein Kuratorium ins Leben geru-
fen, welches seit dem 05.07.2019 mit fünf 
Mitgliedern vollständig besetzt ist. Dieses 
besteht aus folgenden Personen.

- Prof. Dr. Andreas Roloff, Leiter des 
 Kuratoriums und Fachreferent für 
 Parks, Gärten und städtisches Grün im 
 Rat der DDG
- Eike Jablonski, Präsident der DDG
- Katharina Edlinger, Eva Mayr-Stihl Stif-
 tung
- Marion Scheich, Fachreferentin für 
	 Naturschutz	 und	 Landschaftspflege	
 im Rat der DDG
- Uwe Thomsen, Fachreferent Baum-
	 schutz	 und	 Baumpflege	 im	 Rat	 der	
 DDG
 Quelle: www.nationalerbe-baeume.de

Nationalerbe-Bäume

Am 05.10.2019 wurde 
der erste Nationalerbe-
Baum ausgezeichnet. 
Es ist die „Tausend-
jährige Linde“ von Heede im Emsland. 
Sie ist der stärkste Baum Deutschlands. 
Mit über 17 m Stammumfang und einer 
Krone von fast 30x30 m beweist sie dies 
eindrucksvoll. 

Bis heute wurden neun Bäume durch das 
Gremium ausgewählt, sechs sind bereits 
ausgerufen. Ziel ist es, die ersten 16 
Bäume auf jedes Bundesland zu verteilen, 
sodass im Jahr 2022 alle Bundesländer 
einmal dabei gewesen sind. Im Mai 2021 
wird die Ulme von Gülitz (Prignitz) als sie-
benter Nationalerbe-Baum ausgezeich-
net. Sie ist somit für Brandenburg der 
ersternannte Baum. 
Quelle: www.nationalerbe-baeume.de/nationalerbe-baume/

Oberkrämer

Warum wird über diese Initiative, über die 
Nationalerbe-Bäume, hier im Amtsblatt 
berichtet?
Nun ja, erst einmal sollte dieses Projekt 
eine überall und zu jeder Zeit nennens-
werte Aktion sein. Zum anderen hat die 
Gemeinde Oberkrämer einen besonderen 
Baum mit ins Auswahlrennen geschickt. 
Es ist die Winter-Linde auf dem Bossel-
berg. Wir berichteten im letzten Amtsblatt 
Nr.1/Jahrgang 20 über diesen schönen, 
einmaligen Baum mit sprichwörtlich 
historischen Wurzeln. 

Logo der Nationalerbe-Bäume

Winter-Linde auf dem Bosselberg
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Aktuell sind für das Land Brandenburg 20 
Meldungen für potenzielle Uralt-Bäume, 
die ins engere Auswahlverfahren kom-
men, vorhanden, darunter drei weitere 
Winter-Linden. Wenn man den zeitlichen 
Prognosen folgt, könnte bei möglicher 
Nominierung der Baum 2022 oder 2023 
ausgezeichnet werden. 

Warum gerade dieser 
Baum?

Wenn man sich die ernannten Bäume auf 
der Webseite der Nationalerbe-Bäume 
ansieht, ist die Linde auf dem Bossel-
berg vom Stammumfang vergleichs-
weise eher klein. Jedoch überzeugt sie 
durch ihre Vollständigkeit der Krone und 
ihre außerordentlich gute Vitalität. Ferner 
sind am Stamm und im Wurzelbereich 
keine Schadsymptome oder Defekte 

auszumachen. Das bedeutet, der Baum 
hat bei zukünftig sanfter und bedachter 
Pflege	 eine	 langfristige	 Lebenserwar-
tung und wer sagt, dass diese nicht eine 
„1000-Jährige“ sein kann? Weiterhin ist 
der historisch bedeutsame Standort auf 
der ehemaligen Hügelburg ein dicker 
Pluspunkt. Somit ist der Baum nicht nur 
für den Artenschutz, sondern auch für 
die kulturelle Geschichte von Vehlefanz 
bedeutsam. 

 Anzeigen
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Romane
•	  Juli Zeh: Über Menschen
•	 Jojo Moyes: Die Frauen von Kilcarrion
•	  Barbara Leciejewski: Fritz und Emma

Kinderbücher
•	 Jon Drake: Angriff der Riesenechse
•	  Dan Brown: Eine wilde Symphonie
•	 Christian Tielmann: Applaus für die Laus 

Jugendbücher
•	 Alana Falk: Cursed Kiss
•	  Elly Blake: Vom Eis berührt
•	  Jennifer Alice Jager: Moonlight Touch

Sachbücher
•	 Jens Mekiska: Escape @ Home
•	  Anna Funck: Das Bistro am Rande der 

Welt	macht	Home-Office
•	  Torsten Berning: Kleine Auszeiten an der 

Ostseeküste

Tonies
•	 Die drei ??? und der Super-Papagei
•	  Die Eule mit der Beule und ihre Freunde
•	  Tonieboxen in verschiedenen Farben

Konsolenspiele
•	 Spirit of the North
•	  51 Worldwide Games

Filme
•	 Der geheime Garten
•	  After Truth
•	  Grenzgang – Das grüne Band

Neue Medien in den 
Bibliotheken

„Fertig ist die Laube“ von Renate Bergmann und „Der Eissalon“ von Anna Jonas

Öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer
- Geschlossen - 

Wir sind trotzdem 
für Euch da!

Gerne können Termine für eine kon-
taktlose Ausleihe/Rückgabe verein-
bart werden.

Vorbestellungen auf verfügbare Me- 
dien nehmen wir per E-Mail oder 
telefonisch entgegen. Entliehene 
Medien können direkt im Onlinekata-
log vorbestellt werden. 

E-Mail: bibliothek@oberkraemer.de 
oder telefonisch

Bibliothek Vehlefanz: 
03304 505223

Bibliothek Bötzow: 
03304 508865

Mögliche Abholtermine ab dem 
11. Mai 2021:

Vehlefanz: dienstags von 9:00–12:00 
Uhr und 13:00–17:00 Uhr (Bötzow 
bleibt an diesen Tagen geschlossen)

Bötzow: Montag, Donnerstag und 
Freitag

Vielen Dank für ihr Verständnis!
Ihr Bibliothekteam Oberkrämer

Den Bibliotheksbestand online und 
weitere	Informationen	finden	Sie	

unter: 
https://oberkraemer.bibliotheca-open.de

Sommerschließzeiten

Bild von Jill Wellington auf Pixabay

Bibliothek Vehlefanz: 
12.07.21–30.07.21

Bibliothek Bötzow: 
12.07.21–03.08.21

Neues aus den 
Bibliotheken

Vor der Bibliothek Vehlefanz können nun 
rund um die Uhr Medien über unsere 
Rückgabebox abgegeben werden. 

Frau Prahl und Frau Adler v. l. - 
So leicht funktioniert die Rückgabe ausgeliehener Medien

Tonieboxen zur Ausleihe: 
Insgesamt haben wir nun vier Tonieboxen 
im Bestand, die Hörspaß ins Kinderzim-
mer bringen wollen!

Tonieboxen und verschiedene Tonie-Hörfiguren
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NEUIGKEITEN 
von filmfriend

Filme streamen jetzt mit der TV App 
für Apple TV:

Einfach im App Store nach filmfriend 
suchen, downloaden, einmalig 

anmelden und Film ab! 

Übrigens, die Veröffentlichung einer 
App für Android TV und Fire TV ist bis 

zum Sommer geplant!

Unser Tipp 

 Abwechslung	im	Homeoffice	und	
Homeschooling

eAudios aus der Onleihe Oberhavel:
einloggen, auswählen        sofort anhören 

oder downloaden! 
onleihe.de/oberhavel

Beide Onlineangebote sind als App für 
Ihre mobilen Endgeräte erhältlich.

Ihr Passwort? 
Voreingestellt Ihr Geburtsdatum in 

folgender Form: TT.MM.JJJJ
(Bitte unter Einstellungen im Onlinekatalog 

ändern!)

 Anzeigen

Innungsbetrieb

Lindenweg 7
16727 Oberkrämer
OT Schwante
Mobil 0171/82 44 354
Tel. 033 055/71 534
Fax 033 055/71 535
info@elektro-tetschke.de
www.elektro-tetschke.de
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Jörg Dulitz
➣ Heizung - Sanitär

➣ Gas, Lüftung
➣ Solarenergie

➣ Sauna
➣ Regenwassernutzung

➣ Wartung, Verkauf
Breite Straße 26

16727 Oberkrämer
OT Marwitz
(03304)3 45 20

Fax (03304)3 40 38
☎

               
      

    
    

   
   

   
    

     
TINA -TOURS                                    
Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883

Uta Garnitz · Beratungsstellenleiterin
Vehlefanzer Straße 19 · 16727 Oberkrämer 

Telefon: 033 04/25 19 64
Termin nach tel. Vereinbarung · Hausbesuche möglich

bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten
und Versorgungsbezügen. Die Nebeneinnahmen aus Überschussein-
künften (z.B. Vermietung, Zinsen) dürfen die Einnahmegrenze von
insgesamt 18.000 € bzw. 36.000 € bei Zusammenveranlagung nicht
überschreiten. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.

Jan Waßerfall
Rechtsanwalt

Versicherungsrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht
Arbeitsrecht

Forderungsinkasso
OT Schwante
Schilfweg 11

16727 Oberkrämer
Telefon 033055/23 83 42
Telefax 033055/23 83 43

www.wasserfall.com
anwalt@wasserfall.com

+ Fertigparkett
+ Parkett
+ Dielung
+ Kork
+ Laminat
+ komplette Trockenunterböden
+ Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange
Westrandsiedlung 53 A

16727 Velten
Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94
Funk: 0172/3 27 77 46
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b.b.h.

Mitglied im Bundesverband selbstständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Buchhaltungsservice*, Unternehmensberatung
und Existenzgründerberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer
Tel. 03304 25 19 65 · Fax 03304 5 22 07 26

Mobil 0170 161 62 27 · uta.garnitz888@t-online.de

– *Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

Pro Seniorenpflege
im Land Brandenburg e.V.

Sozialstation Kremmen
Ruppiner Straße 27 • 16766 Kremmen
Tel.: 03 30 55/7 34 36
Fax: 03 30 55/23 86 93
www.pro-seniorenpflege.de
soz.kremmen@pro-seniorenpflege.de

• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37
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                              Bauunternehmen
    - Meisterbetrieb-                        

                                Sven Bardehle 
Maurerarbeiten, Sanierungen,  

Mauerwerkstrockenlegung

16727 Oberkrämer / OT Schwante, Gartenweg 52a 
E-Mail: ihr-baudienstleister@web.de

Tel.: 0171 – 23 77 847 

Bestattungshaus

Becker
Druck von Trauerkarten

Auf Wunsch Hausbesuche
Erledigung aller Formalitäten

Vorsorgeverträge

Erd-, Feuer-, Wald- und Seebestattungen

Velten - Bahnstraße 1 03304. 50 55 00
Oranienburg / Lehnitz - Birkenwerderweg 6 03301. 20 36 36
Hennigsdorf  03302. 20 19 68

WWW.BESTATTUNGSHAUS-BECKER.NET 2
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